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A EINLEITUNG 
 
1. Beschreibung der Planung 
  
1.1 Inhalt und Ziele des Bebauungsplans (Kurzdarste llung) 
  

Das Untersuchungsgebiet befindet sich am westlichen Ortsrand Mark Burg-
heims. Das Gebiet grenzt im Osten an eine bestehende Siedlungsstruktur an, 
im Süden an ein bestehendes Gewerbegebiet und im Westen als Ortsrand an 
die freie Ackerflur. Um der Nachfrage der Einwohner nachzukommen, weist 
der Markt Burgheim entsprechend seiner Zielaussagen im F-Plan hier eine 
Wohnbaufläche und ein Mischgebiet aus, welche an die bestehenden Struktu-
ren anschließen.  
Genaue Lage des geplanten Geltungsbereichs siehe Kartendarstellung. 
 

 
Grundlage Kartendarstellung o. M. : Luftbild Nr. 4426700_5395300 

  
1.2 Beschreibung der Festsetzungen des Plans 
 
 Art und Maß der baulichen Nutzung 

Innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplans werden als Hauptteil 
ein Allgemeines Wohngebiet (WA) im Norden und ein Mischgebiet (MI) im Sü-
den festgesetzt.  
 

 Flächenbilanz: 
 m² % 
1. Gesamtfläche 19.400 100,0 
2. öffentliche Straße 3.550 18,3 
3. öffentliches Grün 3.000 15,5 
4. Private Baugrundstücke  12.850 66,2 
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Stellung der baulichen Anlage, Höhenlage 
Der Erdgeschossfußboden (OK Rohboden) darf höchstens 0,35m über dem   
natürlich ebenen Plangelände liegen. Als natürliches Plangelände gilt als Be-
zugspunkt der anschließende  Fahrbahnrand (OK Bordstein) bzw. die mittlere 
Gehweghöhe. Abgrabungen und Anböschungen an den straßenseitigen Au-
ßenwänden sind unzulässig. Falls ein sichtbarer Sockel (Putzkante etc.) her-
gestellt wird, darf die Höhe nicht höher als 35cm ab OK Gelände ausgebildet 
sein. Die Wandhöhe bzw. Traufhöhe wird von OK Gelände (siehe 3.1 u. 3.2.) 
bis Schnittpunkt OK Sparren gemessen.  
 
Firsthöhe (FH) wird von OK Gelände bis Firstspitze gemessen. 
Traufhöhe (TH) wird von OK Gelände bis Schnittpunkt Außenfassade und Un-
terseite Dach gemessen. 
 
FH 9,50 m 
WH  4,50 m (I+D) 
WH 6,00 m (II) 

 
 Überbaubare Grundstücksfläche 

 Die durch Baugrenzen ausgewiesene überbaubare Grundstücksfläche bezieht 
sich auf Neubauten. Die in der Bebauungsplanzeichnung eingetragenen 
Grund- und Geschossflächenzahlen gelten als Höchstgrenze und dürfen nicht 
überschritten werden. Pro Einzel- und Reihenhaus sind max. zwei WE zuläs-
sig. Pro Doppelhaus sind 4 WE zulässig. Es ist innerhalb der Baufenster (als 
Baugrenze) zu bauen. Je 1 sonstiges Nebengebäude (außer der Garage) bis 
20m² (max. 2,5m hoch) kann genehmigungsfrei, außerhalb der Baufenster, 
gebaut werden. 

 
 Flächen für Verkehrsflächen, Einfahrten und Stellpl ätze 

Die öffentlichen Verkehrsflächen sind verkehrsberuhigt auszubauen. 
Ein sog. seitlicher Mehrzweckstreifen ist für Stellplätze oder Ausweichmanöver 
vorgesehen. Ein mit der Straße geführter Gehweg ist optisch zu trennen, kann 
aber auch von Kfz überfahren werden.  
Je Grundstück ist eine Zufahrt möglich mit einer max. Breite von 5m.  
Garagen und Stellplätze dürfen nur auf der hierfür bezeichneten Stelle sowie 
innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche errichtet werden. Sofern Ga-
ragen an der seitlichen Grundstücksgrenze vorgesehen sind, ist Grenzbebau-
ung nach BayBO vorgeschrieben. An der Grundstücksgrenze zusammenge-
baute Garagen sind profilgleich auszuführen und in Material und Gestaltung 
aufeinander abzustimmen. Garagen können als Satteldach und als Flachdach 
gebaut werden. Garagen oder Carports sind mind. 5m von der öffentlichen 
Verkehrsfläche entfernt zu errichten. Der Stauraum darf nicht eingefriedet 
werden. Die Befestigung des Stauraums ist wasserdurchlässig auszubilden. 
Die Breite der Zufahrt darf max. 5m pro Grundstück sein. Nebengebäude sind 
auch außerhalb der Baugrenze bis zu einer Grundfläche von 20m² und einer 
Wandhöhe von max. 2,50m zulässig. 

 
 Erschließung, Versorgung, Entsorgung Niederschlagsw asser 

 
Das Gebiet wird an das bestehende Siedlungsgebiet im Osten über die Ver-
längerung der Stichstraße zur Richard-Wagner-Straße angeschlossen. Die 
Haupterschließungsachse führt von Süden (Anschluss an den Steigweg und 
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damit an das bestehende Gewerbegebiet) nach Norden. Die vier spangenför-
migen Wohnstraßen und die Haupterschließungsachse werden als verkehrs-
beruhigte Zone ausgewiesen. Im Norden weitet sich die Straße zu einem 
Wendekreis für Müllfahrzeuge / Feuerwehr auf. Ganz im Norden stellt ein 
Gehweg, der an die Haupterschließungsachse angegliedert ist, die fußläufige 
Verbindung zur Donauwörther Straße und der Sportanlage Markt Burgheims 
im Norden her.  
 
Verschmutztes Niederschlagswasser – insbesondere von Flächen, auf denen 
mit wassergefährdenden Stoffen umgegangen wird bzw. auf denen ein solcher 
Umgang nicht auszuschließen ist oder auf denen sonstige gewässerschädli-
che Nutzungen stattfinden – ist direkt durch Ableiten in die Schmutzwasserka-
nalisation (Kläranlage) zu beseitigen. Zur Klärung der Behandlungsbedürftig-
keit des Niederschlagswassers, also der Feststellung, ob verschmutztes oder 
unverschmutztes Niederschlagwasser vorliegt, wird die Anwendung des 
Merkblattes DWA-M 153 „Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regen-
wasser“ der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Ab-
fall (DWA) empfohlen. 
Das auf den Platz- und Verkehrsflächen anfallende Niederschlagswasser wird 
direkt über die durchlässigen umgebenden Schotterflächen oder seitlich in den 
Grünflächen versickert. Dabei werden neben den direkten flächenhaften Ver-
sickerungen auch Sickeranlagen wie Rigolen oder Mulden betrieben. Direkte 
Einleitung in ein Oberflächengewässer ist unzulässig. 

 
 Einfriedungen 

Formschnitthecken, Sichtblenden und Mauern sind auf straßenseitigen 
Grundstücksgrenzen nicht zulässig. Es sind nur max. 1,0m hohe, naturbelas-
sene Holzzäune mit senkrechter Struktur zulässig.  
An den Grenzen zu den Nachbargrundstücken wird die Höhe der Einzäunung 
auf max. 1,0m begrenzt. Generell sind Sockel zu vermeiden oder auf eine Hö-
he von 10cm zu begrenzen. Abfall- und Müllboxen sind in Einfriedungen zu in-
tegrieren oder im Zusammenhang mit Gebäuden zu errichten.  
 

 Grünflächen, Pflanzgebote 
Grünflächen 
Die durch Planzeichen oder Textfestsetzungen vorgeschriebenen Gehölz-
pflanzungen sind bis spätestens zwei Jahre nach Bauvollendung zu pflanzen. 
Bei Pflanzenausfall ist artgleich nachzupflanzen. 
Das Plangebiet wird durch neu geplante Pflanzflächen zur Ortsrandgestaltung 
eingegrünt und so in die umgebende Landschaft eingebunden. Für diese öf-
fentlichen Grünflächen mit Zweckbestimmung Ortsrandeingrünung sind dazu 
am westlichen Ortsrand Markt Burgheims im Randbereich der Grundstücke 
pro angefangenen 12m Länge 1 Obstbaum (Hochstamm) zu pflanzen. Dieser 
öffentliche Grünstreifen wird bei der westlichen Erweiterung des Baugebietes 
den privaten neuen Grundstücken zugeschlagen mit Erhalt der 2 - 3 Obst-
bäume je Grundstück.  
Die nicht überbauten privaten Grundstücksflächen sind als Freiflächen nach 
landschaftsgärtnerischen Gesichtspunkten zu gestalten. Unterkellerungen des 
Gartens und der Terrassen außerhalb der überbaubaren Flächen sind nicht 
zulässig. Je 300m² angefangener privater Grundstücksfläche ist mindestens 
ein heimischer Laubbaum zu pflanzen. Die Pflanzliste ist zu Grunde zu legen. 



BEBAUUNGSPLAN – TEIL C BEGRÜNDUNG 
„AM RAINER WEG“ – MARKT BURGHEIM                                                                                              05.05.2009 

 

Walter Herb – Stadtplaner + Landschaftsarchitekt BDLA  7/21 

Auf der Grünfläche in der Mitte des Neubaugebiets wird ein öffentlicher Klein-
kinderspielplatz mit Sitzgelegenheiten ausgewiesen. Straßenbegleitende 
Grünstreifen befinden sich als abschirmender Querriegel im Norden des Ge-
biets zur Donauwörther Straße, innerhalb des neuen Wohngebiets sowie im 
Süden zum Steigweg. Diese linearen Pflanzstreifen dienen der Begrünung 
und Versickerung von Oberflächenwasser. 
 
Pflanzgebote 
Die festgesetzten Pflanzungen sind vom Grundstückseigentümer zu pflegen. 
Ausgefallene Pflanzen müssen vom Eigentümer nachgepflanzt werden. Drei 
Vegetationsperioden nach Bezug muss die Begrünung abgeschlossen sein. 
Zum wirksamen Schutz des Wurzelraums im Bereich der Baumscheibe vor 
Verdichtung durch Überfahren o.ä. sind geeignete Maßnahmen durchzuführen 
bzw. Vorrichtungen anzubringen. 
Die Mindestgrößen für Baumscheiben müssen 6m² betragen. Es ist darauf zu 
achten, dass der Wurzelbereich der Bäume frei von Ver- und Entsorgungslei-
tungen bleibt. 
 
Flächen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Natur und Land-
schaft 
Im Rahmen der Eingriffsregelung werden Ausgleichsflächen notwendig.  
Diese Flächen werden außerhalb des Geltungsbereiches angelegt und ver-
traglich geregelt. Die Berechnung erfolgt nach Leitfaden des Bay. Staatsminis-
teriums für Landesentwicklung und Umweltfragen. „Bauen im Einklang mit der 
Natur und Landschafts-Eingriffsregelung in der Bauleitplanung (ergänzende 
Fassung)“. Siehe dazu Extrateil. 

 
 Niederschlagswasser 

Das auf den Dachflächen anfallende Niederschlagswasser wird gesammelt, 
aufbereitet und als Brauchwasser verwendet oder versickert.  

 Das auf den Dachflächen und befestigten Flächen anfallende Niederschlags-
wasser ist gemäß der ATV-DWA M 153 und der ATV-DWA A 138 (Planung, 
Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung) zu versickern. Für die Versi-
ckerung von gesammeltem Niederschlagswasser ist ein wasserrechtliches 
Verfahren durchzuführen. Die Eignung der Bodenverhältnisse für eine Versi-
ckerung wird vor der Planung der Entwässerungsanlagen durch einen Sach-
verständigen überprüft. 
 
Immissionsschutz 
In der Bauleitplanung sind die Anforderungen nach § 1 Abs. 6 Nr. 1 Bauge-
setzbuch (BauGB) an gesunde Wohnverhältnisse zu beachten und es ist zu 
prüfen, inwiefern schädliche Lärmimmissionen vorliegen und die Erwartungs-
haltung an den Lärmschutz in dem Plangebiet erfüllt wird. Nördlich des Plan-
gebietes verläuft die Donauwörther Straße (KR ND 27) sowie die Sportanlage 
des TSV Burgheim. Südlich des Plangebietes befindet sich die Brunnthaler 
Mineralbrunnen Brassler OHG. 
Es wurde die BEKON Lärmschutz & Akustik GmbH mit der Berechnung und 
Bewertung der Lärmimmissionen beauftragt. Die Ergebnisse der Untersu-
chung können dem Bericht mit der Bezeichnung "Schalltechnische Untersu-
chung zum Bebauungsplan Nr. 19 „Am Rainer Weg" des Marktes Burgheim" 
mit Datum 19.02.2009 entnommen werden.  
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Gesunde Wohnverhältnisse 
Laut dem Schallgutachten sind bei den nördlichen Gebäuden passive Schall-
schutzmaßnahmen erforderlich. Die Südfassade dieser Gebäude (schallab-
gewandt) erfüllt die Anforderung. Eine Konfliktlösung wäre mit der Festset-
zung eines Mischgebiets oder eines Lärmschutzwalls möglich. 
Ein Lärmschutzwall würde den ländlichen Charakter des Ortseingangs emp-
findlich stören. Eine Ausweisung der nördlichen Bauzeile zu einem Mischge-
biet ist wegen Mängel der Erschließung (Verkehr zum Mischgebiet über 
Wohngebiet) problematisch. Nachdem die Realisierung des weiteren Bauab-
schnitts zeitnah vorgesehen ist, können die Lärmschutzprobleme im Rahmen 
der Vergrößerung des Baugebietes insgesamt besser gelöst werden. Die 
Ortseinfahrt (Tempo 50) wird noch weiter nach Westen verlegt. Durch eine 
spezielle Zufahrt könnten 2 bis 3 Gebäude des neuen nord-westlichen Orts-
randes als Mischgebiet ausgewiesen werden. 
 
Verkehrslärm 
Die Erwartungshaltung an den Schutz vor Verkehrslärm ist in den Orientie-
rungswerten für Verkehrslärm des Beiblattes 1 zur DIN 18005, Teil 1, „Schall-
schutz im Städtebau, Berechnungsverfahren", vom Mai 1987 festgelegt. Die 
Orientierungswerte werden an einigen Fassaden der geplanten Wohngebäude 
überschritten. Somit wird die für ein allgemeines Wohngebiet übliche Erwar-
tungshaltung an den Gebäuden im Norden an der Donauwörther Straße (Kr 
ND 27) nicht eingehalten. An den übrigen Wohngebäuden wird die Erwar-
tungshaltung erfüllt. Für Fassaden mit einem Beurteilungspegel über 45dB(A) 
nachts, ist eine Orientierung für Fenster von Schlaf- und Kinderzimmern zur 
Lärm abgewandten Fassade erforderlich. Ist dies nicht möglich, ist zum Belüf-
ten mindestens ein weiteres Fenster an einer Fassade ohne Überschreitung 
des Beurteilungspegels von 45dB(A) bzw. eine schallgedämpfte Lüftungsein-
heit notwendig. Somit kann sichergestellt werden, dass ein gesunder Schlaf 
auch bei leicht geöffnetem Fenster (gekippt) möglich ist, bzw. dass eine aus-
reichende Belüftung durch eine Belüftungsanlage gesichert ist. Die Festset-
zung der Orientierung bzw. eine Belüftungsanlage wurde für einzelne Bau-
fenster vorgenommen. 
Aufgrund der Verkehrslärmsituation sind an den Gebäuden Schallschutzfens-
ter der Klassen 1-3 erforderlich. Für Fenster der Schallschutzklasse 1-2 ist 
keine Festsetzung erforderlich, da Fenster, die den Anforderungen der Wär-
meschutzverordnung genügen, der Schallschutzklasse 2 entsprechen.  
Daher ist hier eine Festsetzung von Schallschutzfenstern nicht erforderlich. 
Die Pufferräume müssen mindestens eine Pegelminderung von 10dB(A) vor 
den Fenstern aufweisen. 
Es wurde die Verbesserung der Lärmsituation durch eine Lärmschutzeinrich-
tung entlang der Donauwörther Straße untersucht. Diese müsste eine Höhe 
von 4m bzw. 4,5m besitzen, um an den relevanten Immissionspunkten die O-
rientierungswerte des Beiblatts 1 zur DIN 18005 einzuhalten.  
 
Sportlärm 
Nördlich des Plangebietes befindet sich die Sportanlage des TSV Burgheim. 
Es werden die Immissionsrichtwerte der achtzehnten Verordnung zur Durch-
führung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Sportanlagenlärmschutzver-
ordnung - 18. BImSchV), vom 18. Juli 1991 an den relevanten Immissions-
punkten eingehalten. 
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Die achtzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Sportanlagenlärmschutzverordnung - 18. 
BImSchV), vom 18. Juli 1991 ist hier im Bebauungsplanverfahren unmittelbar 
anzuwenden, da in allen nachfolgenden Verfahren diese zur Bewertung von 
schädlichen Umwelteinwirkungen als Rechtsverordnung angewendet wird. 
Somit werden die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Ar-
beitsverhältnisse gemäß § 1 Abs. 6 Satz 1 Baugesetzbuch (BauGB) vom 8. 
Dezember 1986 erfüllt. Schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne von § 3 
BImSchG 26. September 2002 gehen von der Sportanlage nicht aus. Somit 
sind mit der Aufstellung des Bebauungsplanes keine schädlichen Lärmimmis-
sionen verbunden. Es ergibt sich keine Einschränkung der bisherigen Nut-
zung. 
 
Gewerbelärm 
Südlich des Bebauungsplanes „Am Rainer Weg" befindet sich die Brunnthaler 
Mineralbrunnen Brassler OHG. Durch diesen Betrieb sind bereits im nordöst-
lich gelegenen allgemeinen Wohngebiet die Immissionsrichtwerte für ein all-
gemeines Wohngebiet einzuhalten. Laut Gutachten ist davon auszugehen, 
dass daher im geplanten Mischgebiet und ebenso im weiter nördlich gelege-
nen allgemeinen Wohngebiet die Immissionsrichtwerte für ein Mischgebiet 
eingehalten werden. 
Laut Gutachten ergibt sich keine Einschränkung der genehmigten Nutzung. 
Auch eine Erweiterung des bestehenden Betriebes ist möglich. 
 
Auf der im Geltungsbereich liegenden Mischgebietsfläche sind nur Betriebe 
und Aktivitäten zulässig, deren Emissionsverhalten einen immissionswirksa-
men, flächenbezogenen Schallleistungspegel (IFSP) von tagsüber 60dB(A)/m² 
und nachts 50dB(A)/m² nicht überschreitet. Auf den Grundstücken der Allge-
meinen Wohngebietsfläche gelten 55dB(A)/m² tagsüber und 45dB(A)/m² 
nachts als Obergrenze. Die Nachtzeit umfasst 8 Stunden und dauert von 
22:00 bis 06:00 Uhr. Mit Genehmigungsantrag bzw. Änderungsgenehmi-
gungsanträgen ist anhand schalltechnischer Gutachten auf der Beurteilungs-
vorschrift „Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Schutz) vom 26. 
August 1998“ nachzuweisen, dass die Immissionsrichtwertanteile (IRWA) an 
den Immissionsorten nicht überschritten werden. Die IRWA ergeben sich aus 
den festgesetzten IFSP unter Anwendung der Norm DIN ISO 9613-2, Dämp-
fung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien, Teil 2 vom Oktober 1999, mit 
einer Quellhöhe von 2m über Gelände (Berechnung nach Kapitel 7.3.2 „Alter-
natives Verfahren“ mit f = 500 Hz, Co = 0 dB) und ungehinderter Schallausbrei-
tung zu den Immissionsorten. Die Gutachten sind zusammen mit dem Bauan-
trag unaufgefordert vorzulegen. 
 

 
2. Übergeordnete Pläne  
 

Regionalplan Region Ingolstadt (10) 
 Im Regionalplan sind keine einschränkenden Aussagen getroffen. Das Unter-

zentrum Markt Burgheim liegt auf einer Entwicklungsachse von überregionaler 
Bedeutung Richtung Neuburg an der Donau – Ingolstadt. Die Entwicklung die-
ses Teilraums soll nachhaltig gestärkt werden. Das Planungsgebiet befindet 
sich zum einen im landschaftlichen Vorbehaltsgebiet der Donauniederung 
(06), und zum anderen in dem der Rainer Hochterrasse und Hochschotterplat-
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te (10). Vorranggebiete bestehen im Planungsgebiet selbst nicht. Westlich da-
von liegt ein Vorranggebiet für Sandabbau, nördlich davon ist ein Wasser-
schutzgebiet ausgewiesen. Markt Burgheim als Teil des Landschaftsraums 
der Aindlinger Terrassentreppe (1.1.3) ist im Regionalen Grünzug mit dem 
Talraum zwischen Straß und Rohrenfels verortet. 

 
Flächennutzungsplan 
Im F-Plan ist die Fläche als Wohnbaufläche und als Mischgebiet dargestellt. 
 
Arten- und Biotopschutzprogramm 

 Das Arten- und Biotopschutzprogramm ist ein Flächenkonzept für den Natur-
schutz und die Landespflege. Gesetzliche Grundlagen sind im Bayerischen 
Naturschutzgesetz verankert. Im Geltungsbereich ist kein kartiertes Biotop er-
fasst. Im Nahbereich sind Biotope nach Art. 13d, Abs.1 BayNatSchG (Tro-
cken- und Feuchtstandorte) ausgewiesen. Genaue Lage siehe Kartendarstel-
lung. 

 

 
Kartengrundlage o. M. : Arten- und Biotopschutzprogramm Bayerns ABSP,  
Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, Aktualisierte Fassung , Stand August 1998 
 
 

B BESTANDSAUFNAHME UND PROGNOSE  
 

 
3. Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands der erheblich beein-

flussten Flächen 
 

3.1 Schutzgut Mensch - Erholung 
 
Beschreibung  
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Für die Naherholung bedeutsame Elemente sind im Geltungsbereich nicht 
vorhanden. Das betreffende Grundstück befindet sich am Rand zur freien, 
landwirtschaftlich genutzten Landschaft. Es schließt an ein bestehendes Ge-
werbegebiet sowie ein Siedlungsgebiet an.  
Bewertung  
Der geplante Geltungsbereich hat auf Grund seiner landwirtschaftlichen Inten-
sivnutzung keine besondere Bedeutung für die Naherholung der Bewohner 
der umliegenden Orte. 
 

3.2 Schutzgut Mensch - Lärm 
 

Beschreibung  
Derzeit wird die Fläche intensiv landwirtschaftlich genutzt. Eine zeitweilige 
Lärmbelastung der angrenzenden vorhandenen Siedlungsstruktur ergibt sich 
durch die Bewirtschaftung mit landwirtschaftlichem Gerät, sowie durch Be-
triebsgeräusche und den Fahrverkehr der landwirtschaftlichen Maschinen.  
Bewertung  
Es sind keine nachhaltigen Auswirkungen bekannt. 

 
3.3 Schutzgüter Tiere und Pflanzen 

 
Beschreibung  
Das Gebiet wird landwirtschaftlich genutzt und ist waldfrei. Rückzugsmöglich-
keiten für Kleintiere sind nicht vorhanden, ebenso finden sich dort keine Ge-
hölzstrukturen. 
Bewertung  
Die landwirtschaftlich genutzten Flächen weisen keine bedeutenden Funktio-
nen für den Arten- und Biotopschutz auf.  
 

3.4 Schutzgut Boden 
 
Beschreibung  
Als Bodenart ist feinsandiger bis sandiger Lehm, z.T. tonig, manchmal kies- 
und grusführend vorherrschend.  
Der Boden im Geltungsbereich ist durch die landwirtschaftliche Nutzung 
anthropogen verändert (verdichtet, Einträge durch Düngung). 
Bewertung  
Die ursprünglichen Bodenfunktionen sind durch die landwirtschaftliche Nut-
zung teilweise gestört. 

 
 
3.5 Schutzgut Wasser (Grundwasser und Oberflächenge wässer) 

 
Beschreibung  
Es ist kein natürliches Oberflächengewässer im Geltungsbereich vorhanden. 
Der Grundwasserflurabstand kann als eher tief eingestuft werden. 
Grundwassereinträge durch Düngung bestehen durch die landwirtschaftliche 
Nutzung. 
Bewertung  
Beeinflussungen des Grundwasserstandes sind nicht gegeben. Hinsichtlich 
der Grundwasserqualität kann von Beeinträchtigungen im Zuge der landwirt-
schaftlichen Nutzung ausgegangen werden. 
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3.6 Schutzgut Klima / Luft 

 
Beschreibung  
Das Gebiet bildet den westlichen Ortsrand von Markt Burgheim und ist derzeit 
frei von Bebauung. Auf Grund der relativ geringen Größe, der Nutzung und 
des Fehlens von Vegetationsstrukturen kann es als nicht klimarelevant ange-
sprochen werden.  
Bewertung  
Der Geltungsbereich mit seiner landwirtschaftlichen Nutzung hat keine beson-
dere Bedeutung für die Kaltluftproduktion. Geringe kleinklimatische Effekte 
sind nicht auszuschließen. 

 
3.7 Schutzgut Landschaftsbild und Ortsbild 

 
Beschreibung  
Das Gelände liegt in der Rainer Hochterrasse und ist weitgehend eben. Das 
Plangebiet liegt am westlichen Ortsrand des Marktes Burgheim. 
Das Planungsgebiet grenzt einerseits an die freie Landschaft im Westen und 
schließt andererseits an ein bestehendes Gewerbegebiet im Süden sowie an 
bestehende Siedlungsstrukturen im Osten an. Im Süden befindet sich im Nah-
bereich die Bahnlinie Ingolstadt-Donauwörth. Die topografischen Strukturen 
sind im Nahbereich stark technisch überformt (Gewerbegebiet, Siedlungsge-
biet, Straße). 
Bewertung  
Auf den überplanten Flächen selbst befinden sich keine landschaftstypischen, 
ursprünglichen Elemente.  

 
3.8 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

 
Beschreibung  
Der nördliche Bereich des Plangebiet ist Teil eines großflächigen, langge-
streckten Bodendenkmals, das westlich außerhalb Markt Burgheims beginnt 
und bis in den westlichen Ortsrand hineinragt (Denkmalnummern D-1-7232-
0279, D-1-7232-280). Es umfasst eine Siedlung und ein Reihengräberfeld des 
Frühmittelalters sowie ein Brandgräberfeld der mittleren römischen Kaiserzeit 
und ein Körpergräberfeld der späten römischen Kaiserzeit. Genaue Lage sie-
he Kartendarstellung. 
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Kartengrundlagen o. M. : Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege 
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Bewertung  
Der nördliche Teil des Plangebiets hat kulturhistorische Bedeutung. Durch 
Probeuntersuchungen muss abgeklärt werden, inwieweit der Tatbestand des 
Bodendenkmals in diesem Bereich des Geltungsbereichs des Bebauungs-
plans erfüllt ist. 
 

 Hinweise zum Denkmalschutz: 
Bodendenkmäler, die bei der Verwirklichung von Bauvorhaben zutage kom-
men, unterliegen der Meldepflicht nach Art. 8 Denkmalschutzgesetz. Sie sind 
dem Bayer. Landesamt für Denkmalpflege, Außenstelle Schwaben, Kloster-
berg 8, 86672 Thierhaupten, Tel. 0 82 71 / 81 57-0, anzuzeigen. 
 
Art. 8 Abs. 1 DSchG: 
Wer Bodendenkmäler auffindet, ist verpflichtet, diese unverzüglich der Unte-
ren Denkmalschutzbehörde oder dem Landesamt für Denkmalpflege anzuzei-
gen. Zur Anzeige verpflichtet sind auch der Eigentümer und der Besitzer des 
Grundstücks, sowie der Unternehmer und der Leiter der Arbeiten, die zu dem 
Fund geführt haben. Die Anzeige eines der Verpflichteten befreit die übrigen. 
Nimmt der Finder an den Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben, aufgrund 
eines Arbeitsverhältnisses teil, so wird er durch Anzeige an den Unternehmer 
oder den Leiter der Arbeiten befreit. 
 
Art. 8 Abs. 2 DschG: 
Die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort sind bis zum Ablauf von ei-
ner Woche nach der Anzeige unverändert zu belassen, wenn nicht die Untere 
Denkmalschutzbehörde die Gegenstände vorher freigibt oder die Fortsetzung 
der Arbeiten gestattet. 

 
3.9 Wechselwirkungen zwischen den vorgenannten Schu tzgütern 

 
Ein Ökosystem wird nicht nur durch seine Einzelelemente (Schutzgüter) ge-
prägt, sondern wesentlich auch durch die Art der Wechselbeziehungen zwi-
schen diesen. Besondere Wechselwirkungen haben sich bei dieser Untersu-
chung nicht ergeben. 
 
 

4. Prognose der Umweltauswirkungen bei Durchführung  der Planung 
 
4.1. Schutzgut Mensch - Erholung 

 
Es ist mit keinen nachhaltigen Auswirkungen im Wohngebiet zu rechnen. Im 
Bereich des Mischgebiets stellen Auflagen im Immissionsschutz (siehe 
Schallgutachten) sicher, dass das Schutzgut Mensch – Erholung nicht beein-
trächtigt wird. Die durch angrenzende, ordnungsgemäße landwirtschaftliche 
Nutzungen entstehenden Lärm-, Staub- und Geruchsemissionen sind vom 
Vorhabensträger zu dulden.�
 

4.2. Schutzgut Mensch - Lärm 
 
Das Plangebiet wird durch neu geplante Pflanzflächen mit Obstbäumen zur 
Ortsrandgestaltung eingegrünt und so in die umgebende Landschaft einge-
bunden.  
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Die immissionswirksamen flächenbezogenen Schallleistungspegel in dB(A) 
pro Quadratmeter Grundstücksfläche dienen als Hilfsgröße für das zulässige 
Emissionsverhalten eines Gewerbebetriebs. Anhand dieser errechnen sich 
unter Anwendung eines definierten Rechenverfahrens für die umliegenden 
Immissionsorte Schallpegelwerte, sog. Immissionsrichtwertanteile, die durch 
die Betriebsgeräusche einzuhalten sind. Verbindliche Obergrenzen in 
dB(A)/m² für Tag / Nacht wurden in der Schalltechnischen Untersuchung fest-
gesetzt: Auf der im Geltungsbereich liegenden Mischgebietsfläche sind nur 
Betriebe und Aktivitäten zulässig, deren Emissionsverhalten einen immissi-
onswirksamen, flächenbezogenen Schallleistungspegel (IFSP) von tagsüber 
60dB(A)/m² und nachts 50dB(A)/m² nicht überschreitet. Auf den Grundstücken 
der Allgemeinen Wohngebietsfläche gelten 55dB(A)/m² tagsüber und 
45dB(A)/m² nachts als Obergrenze. Die Nachtzeit umfasst 8 Stunden und 
dauert von 22:00 bis 06:00 Uhr. Zudem sind auf den dafür vorgesehenen Flä-
chen Lärmschutzmaßnahmen lt. Schallgutachten einzuhalten. 
Diese und die maßgeblichen Immissionsorte sind dem Schallgutachten zu 
entnehmen. 

 
4.3 Schutzgüter Tiere und Pflanzen 

 
Amtlich kartierte Biotope oder Schutzgebiete sowie Arten der Artenschutzkar-
tierung sind nicht vorhanden. Das gesamte Areal wird an der westlichen 
Längsseite als Ortsrand mit einem Grüngürtel in den Landschaftsraum einbe-
zogen und verbessert so die bisherige Situation. 
Bei der Realisierung des Vorhabens erfolgen Bepflanzungs- und sonstige Be-
grünungsmaßnahmen: so sind im Baugebiet Straßenbegrünungsstreifen mit 
Baumpflanzungen vorgesehen. Für die privaten Freiräume gelten Festsetzun-
gen, nach denen je 300m² angefangener privater Grundstücksfläche mindes-
tens ein heimischer Laubbaum zu pflanzen ist. Die Pflanzliste ist zu Grunde zu 
legen. Diese Maßnahmen erhöhen die Strukturvielfalt und schaffen neue Le-
bensräume. Der Lebensraum für Tiere, Pflanzen und Mensch wird damit lang-
fristig aufgewertet.  
 
Im Rahmen der Eingriffsregelung werden Ausgleichsflächen notwendig.  
Diese Flächen werden außerhalb des Geltungsbereiches angelegt und ver-
traglich geregelt. Die Berechnung erfolgt nach Leitfaden des Bay. Staatsminis-
teriums für Landesentwicklung und Umweltfragen. „Bauen im Einklang mit der 
Natur und Landschafts-Eingriffsregelung in der Bauleitplanung (ergänzende 
Fassung)“. Siehe dazu Extrateil. 
 

 
4.4 Schutzgut Boden 

 
Die landwirtschaftliche Nutzung entfällt und damit auch ein Produktionsstand-
ort. Flächen für neue Bebauungen und für die Verkehrserschließung werden 
versiegelt. Die Bodenversiegelung bedeutet eine Beeinträchtigung des 
Schutzguts Boden. 
 

4.5 Schutzgut Wasser (Grundwasser und Oberflächenge wässer) 
 
Durch die im Zuge der Erschließung notwendige Bodenversiegelung wird die 
natürliche Wasserversickerung behindert. Einträge ins Grundwasser erfolgen 
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nicht. Durch geeignete Versickerungsmaßnahmen und Entsiegelungsmaß-
nahmenkönnen diese negativen Auswirkungen des Vorhabens gemindert 
werden. 
 

4.6 Schutzgut Klima / Luft 
 
Es sind weder überlokale Frischluftschneisen noch dazugehörige Kaltluftent-
stehungsgebiete durch die Nutzungsänderung betroffen. Das Plangebiet 
selbst ist keine Kaltluft bildende Fläche.  
Die Ortsrandeingrünung wirkt ausgleichend. Daher sind durch das Vorhaben 
keine negativen klimatischen Veränderungen zu befürchten.  
Somit sind keine negativen Auswirkungen des Vorhabens gegeben. 
 

4.7 Schutzgut Landschaftsbild und Ortsbild 
 
Es werden Neubauten erstellt. Es sind keine Landschaftsbild prägenden Ele-
mente beeinträchtigt.  
 

4.8 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 
 
Eine mögliche Lage bodendenkmalgeschützter Bereiche im Untersuchungs-
gebiet wird vermutet (siehe Kartendarstellung, Grundlage Bayerisches Lan-
desamt für Denkmalpflege) und muss daher vorab gesondert untersucht wer-
den. Es muss dazu zuerst von fachlicher Seite abgeklärt werden, ob der Tat-
bestand des grob umrissenen Bodendenkmals im Bereich des Bebauungs-
plans erfüllt ist. 
Daher kann an dieser Stelle noch keine Aussage zur Beeinträchtigungsintensi-
tät dieses Schutzguts getroffen werden.  

 
5. Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands  bei Nichtdurchfüh-

rung (Nullvariante) der Planung 
 
Bei Durchführung der Planung sind insgesamt keine erheblichen negativen 
Auswirkungen auf den Umweltzustand (Schutzgüter) zu erwarten. Für Teilbe-
reiche (Maßnahmen, Eingrünung) wird die ökologische Verfassung verbessert. 
Bei Nichtdurchführung der Planung ist davon auszugehen, dass die Flächen 
weiterhin landwirtschaftlich genutzt werden. 

 
 
C MAßNAHMEN ZUR VERMEIDUNG, VERRINGERUNG,  

AUSGLEICH  
 

6. Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung  
 
Schutzgüter Pflanzen und Tiere: 
·  Durchlässigkeit der Grundstückseingrenzungen für Kleinlebewesen zur 

freien Landschaft 
·  Ortsrandeingrünung zur Abgrenzung des Gebiets und bei zukünftiger Er-

weiterung Erhalt als Teil kommender Privatgrundstücke 
·  Begrünung des Gebiets mit linearen öffentlichen Pflanzstreifen 
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Schutzgut Wasser: 
·  großflächige Versickerung des anfallenden Regenwassers  
·  Minimierung der versiegelten Flächen, damit die Beeinträchtigung der 

Grundwasserneubildung gering gehalten wird 
 

Schutzgut Klima / Luft: 
·  Ortsrandeingrünung zur Verbesserung des Kleinklimas im Gebiet 
·  Schaffung kleinklimatisch wirksamer Flächen (Pflanzflächen) 
 
Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter: 
·  Einbindung in die Landschaft 

 
Grünordnerische Maßnahmen zur Umfeldgestaltung: 
·  Einbindung der Objekte in die Landschaft und vorhandene Siedlungsstruk-

tur durch Bepflanzung im Randbereich und in Verbindungsabschnitten 
 
 

7. Art und Ausmaß von unvermeidbaren nachteiligen A uswirkungen 
 
Die unvermeidbaren nachteiligen Auswirkungen bestehen im Wesentlichen in 
der Überdeckung vorhandener Flächen durch neu anzulegende versiegelte 
Bereiche für den Straßenbau und die privaten Baugrundstücke. Es ist jedoch 
hinzuweisen, dass die zukünftige Nutzung und die begleitenden Vermeidungs- 
und Minimierungsmaßnahmen einen dauerhaften Beitrag für den Naturhaus-
halt darstellen.  
 

8. Ausgleichsmaßnahmen 
 

Ausgleichsberechnung  Matrix    

Bedeutung für Naturhaushalt und Landschaftsbild        

              

Nutzung bisher 
Nutzung 
Planung betroffene  Einstufung  Eingriffsschwere  ermittelter berechneter 

    Flächen 
Bedeutung  
Natur  Versiegelungs- Kompensations- Kompensations-  

      Kategorie  grad faktor  umfang 

    m²       m² 
Landwirtschaftliche  
Nutzung 

WA, MI: 
Öffentliche Straßen,  
Gehweg, Mehrzweckstreifen 
sowie 
private Baugrundstücke 

       
16.400  Kat. I B I 0,3                    4.920   

          
 Summe gerun-

det                      4.950   

 
Die Beeinträchtigungsintensität wird ermittelt durch die Überlagerung der bei 
der Bestandsaufnahme und -bewertung ermittelten Gebietskategorie und der 
bei der Erfassung der Auswirkungen des Eingriffs ermittelten Eingriffsschwere. 
Für das Plangebiet ergibt sich, hinsichtlich der Einstufung des Gebietes, fol-
gende Beeinträchtigungsintensität: 
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B I: für landwirtschaftliche Nutzflächen, als Gebiet geringer Bedeutung mit 
dem Kompensationsfaktor 0,3   

 
Rechnerisch wären 4.950m² als Ausgleichsfläche zu fordern. Diese Flächen 
für Maßnahmen zum Schutz, Pflege und zur Entwicklung von Natur und Land-
schaft werden außerhalb des Geltungsbereichs dauerhaft gesichert.  
Lage der möglichen Ausgleichsflächen siehe Kartendarstellungen. 
 

 
Grundlage Kartendarstellung o. M. : Flächennutzungsplan der Gemeinde Markt Burgheim 

 

 
Grundlage Kartendarstellung o. M. : Luftbild google earth 
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Die Ausgleichsflächen lassen sich extern im Gemeindegebiet Markt Burg-
heims in der Nähe der Ortschaft Ortlfing auf dem Flurstück mit Flurnummer 
303 realisieren. Der Maßnahmenplan als Konzept für dieses Flurstück kann 
dem Abschnitt 2 der Begründung „Eingriffsregelung“ entnommen werden. 
 
 

D ALTERNATIVEN, METHODIK, MONITORING  
 

9. Ergebnis der Prüfung anderweitiger Planungsmögli chkeiten 
Um der Nachfrage der Einwohner nachzukommen, weist der Markt Burgheim 
entsprechend seiner Zielaussagen im F-Plan eine Wohnbaufläche und ein 
Mischgebiet im vorgestellten Geltungsbereich aus. Anderweitige Planungs-
möglichkeiten wurden nicht erwogen. Das Baugebiet stellt einen Lücken-
schluss zwischen der bestehenden Wohnbebauung im Osten und der im Sü-
den liegenden Gewerbefläche dar. 

 
10. Beschreibung, wie die Umweltprüfung vorgenommen  wurde (Prüfmetho-

den) 
 
10.1 Räumliche und inhaltliche Abgrenzung 

Es erfolgte eine Bestandsaufnahme der umweltrelevanten Schutzgüter, die 
durch das Vorhaben betroffen sein können. Als Grundlage für die Be-
standsaufnahme diente eine Ortsbegehung des überplanten Gebiets. 

 
10.2 Angewandte Untersuchungsmethoden 

Die Untersuchung erfolgte anhand des allgemeinen fachlichen Kenntnis-
stands. Bewertungen erfolgten verbal-argumentativ. 

 
10.3 Hinweise auf Schwierigkeiten bei der Zusammens tellung der erforderli-

chen Informationen 
Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Informationen sind auf Grund 
des geforderten groben Prüfrasters nicht aufgetreten. Weiter gehende Aussa-
gen sind auf Grund des Detaillierungsgrads der Planung nicht möglich. 

 
 

11. Geplante Maßnahmen zur Überwachung der erheblic hen Auswirkungen 
der Durchführung des Bebauungsplans auf die Umwelt (Monitoring) 
Die Gemeinde Markt Burgheim überprüft die geplanten Maßnahmen in Über-
einstimmung mit den Darstellungen und Festsetzungen des Bebauungspla-
nes.  
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E ALLGEMEIN VERSTÄNDLICHE ZUSAMMENFASSUNG   
 
12. Allgemein verständliche Zusammenfassung 
 

Die Gemeinde Markt Burgheim weist entsprechend ihrer Zielaussagen im F-
Plan eine Wohnbaufläche und ein Mischgebiet aus, um der Nachfrage ihrer-
jetzigen und zukünftigen Einwohner nachzukommen. Im Nahbereich befinden 
sich die Bundesstraße 16, die Bahnlinie Ulm-Ingolstadt sowie die Kreisstraße 
2047. Das betreffende Grundstück liegt am westlichen Ortsrand Markt Burg-
heims. Im Osten schließt ein bestehendes Wohngebiet an, im Süden ein vor-
handenes Gewerbegebiet und dahinter die Bahnlinie Ingolstadt-Donauwörth. 
Im Westen grenzt das Plangebiet an die freie Landschaft. 
 

 Naturräumlich wird der Geltungsbereich der Rainer Hochterrasse zugeordnet. 
Das Plangebiet ist weitgehend eben. Nach Norden, zur Donauwörther Straße 
und in Richtung des Bachlaufs der Kleinen Paar fällt es etwas ab. Richtung 
Süden zum bestehenden Gewerbegebiet steigt es etwas an. Die geringe Hö-
he des Gebiets und eine weitgehende Bedeckung mit Löß oder lößähnlichen 
Lehmen bieten gute landwirtschaftliche Voraussetzungen für den Anbau von 
Weizen und Zuckerrüben, wodurch das Gebiet heute waldfrei ist, und land-
wirtschaftlich genutzt wird.  
Im Hauptteil des Gebiets soll Wohnbebauung realisiert werden, wobei Einzel-
häuser und Doppelhäuser in offener Bauweise zugelassen werden sollen. 
Um die neuen Wohnhäuser in die bestehende Dorfarchitektur einzugliedern, 
werden unter anderem Festsetzungen hinsichtlich Bauweise (z.B. Traufhöhe, 
Dachform) und Gestaltung getroffen. Für das Mischgebiet wird die Vorgabe für 
den Haustyp der offenen Bauweise gemacht. Um ein ruhiges Wohnen sicher 
zu stellen, sind Lärmschutzmaßnahmen mit bestimmten Erfordernissen für ei-
nen Teil der Fenster zur Donauwörther Straße hin erforderlich. Zudem werden 
Immissionsrichtwerte für das Allgemeine Wohngebiet und das Mischgebiet 
festgelegt. 
Kennzeichnend für das neue Bebauungsgebiet ist seine Orientierung auf ei-
nen inneren platzartigen „Grünriegel“ mit zahlreichen linearen straßenbeglei-
tenden Pflanzstreifen und Grünflächen. Ein öffentlicher Kleinkinderspielplatz 
mit Sitzgelegenheiten befindet sich im Zentrum mittig gelegen zwischen der 
Wohnbebauung. Das gesamte Gebiet wird verkehrsberuhigt ausgewiesen. 
Fußläufige Verbindungen schaffen Verbindungen zum bestehenden Wohnge-
biet im Osten und zur Donauwörther Straße mit der Sportanlage Markt Burg-
heims im Norden. Richtung Norden weitet sich das Gebiet zu einer Platzsitua-
tion auf. Vier Wohnstraßen führen spangenartig von der Haupterschließungs-
achse in der Mitte nach Westen zum freien Feld, um eine zukünftige Erschlie-
ßung und Erweiterung des Gebiets Richtung Westen sicherzustellen. Der 
neue westliche Ortsrand wird durch einen Grünstreifen gebildet, der das ge-
samte Gebiet von Nord nach Süd zur Ackerflur begrenzt. Dort neu gepflanzte 
Bäume sollen im Zuge einer möglichen zukünftigen Erweiterung als dann be-
reits stattliche Bäume teil der neuen Privatgärten werden. Festlegungen hin-
sichtlich der Dichte und Artenauswahl werden getroffen. 
Ausgleichsflächen für die unvermeidbaren nachteiligen Auswirkungen des ge-
planten Eingriffs werden extern auf gemeindeeigenen Grundstücken gesichert 
und angelegt. 
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